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5 D 45/42 

Im Nomen des Deutschen Volkes 

In der Strafsache` gegen den Kaufmann J 
G aus Köln 
wegen Verbrechen gegen das Heímtuekegeeeteu.a. 

hat das Retehsgerícht, 5. Strqfsenat, in der Sitzung 
vom 18. Jun: 1942, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der Reichsgeriehtsrot Dr. Har tung als Vorsitzender 
und die Beiehsger tchtsräte Dr. Kbllensperger, Lusehín, 
Scharfer II, Paul, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Landgeriehtsdírektor Fränkel, 

als Urkundsbeamt er der Geschäftsstelle: 
der Sekretär Andrang, 

auf die Revision des Angeklagten nach mündlicher verhandlung 
,für Recht erkannt: 

I. Das 0r teíl des Landgerichts in K' 6 l n vom 17. Oktober 1941 
wird in den Füllen I ( Beklomewerbung auf .Speisenkarten}, III (Be: 
kanntmoehungskästen ) ,  r und VII ( Geschdftevereet chnísse ) 0uVe3= 
hoben. Insoweit wird der Angeklagte,freigesprochen. Die Kostet des 
Venfohrens trägt insoweit die Reíchskasse. 

II. Das vorbeeetchnete Ürteíl wird im übrigen 
a) im Sehuldsprueh dahin berichtigt, daß der Angeklagte wegen 

eines Verbrechens gegen den § .3 Abs. 1 Heimtuckeø in Verbindung 
mit for t gesetztem Betrug und wegen dreier for tgeseteter Vergehen 
des Betrugs verurteilt ist. 

b) im Strqfousspruch mit den diesem zu Grunde liegenden Fest: 
aufgehoben. In diesem Umfang wird die Saehe zu neuer 
und Entscheidung on die Vorinstanz zuruckverwtesen„ 
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I .  Das Landgericht hat im Gegensatz zu de r  Anklage einen a l l e  
Gruppen d e r  Taten des Angeklagten umfassenden For tsetzungszusammen= 
Hang angenommen, w e i l  er  d i e  Werbung gegen Entgel t  s i c h  a ls  s e i n  
e igen t l i ches  Betät igungsfeld ausgesucht und vor  Begehung de r  e in-  
zelnen Handlungen den Ehtechluß gefaßt habe, unter Vorspiegelung 
falscher und Unterdrückung wahrer Tatsachen d i  e Reklamewerbung zu 
be t re iben ,  h ierdurch d i e  gewonnenen Kunden zu prel len und so 
seinen Lebensunterhalt zu verd ienen" .  D iese  Annahme „ f indet  i n  dem 
fes tges te l l ten  Sachverhalt ke ine  ausreichende Stütze.  Daraus er: 
g i b t  s i c h  v ie lmehr ,  daß s i c h  d i e  Gelegenheiten, d i e  e inze lnen  
Straf taten zu begehen, erst von .Fall zu .Fall ergeben haben. E in  
al lgemeiner  Entschluß, zahlre iche St ra f ta ten zu begehen, deren 
Ausführung nach O r t ,  Ze i t  und A r t  noch ungewiß i s t ,  rech t fe r t ig t  . 
aber n ich t  d i e  Annahme einer For tset:ungstat~ ( BIS? Bd. 72 s. 211 ) .  
Der  Sachverhalt ,  w i e  ihn das Landgericht der Verurte i lung des Ange- 
klagten zu Grunde l e g t ,  erg ib t  daher r i c h t i g  8 i n  s i c h  , for tgesetzte 
.Fålle, wobei auch d i e  unter IV a ( .Festschrift Belaten ) und IV b 
( .Festschrift Gerresheim ) des` angefochtenen U r t e i l s  gesch i lder ten 
Taten Je a l s  e i n e  selbständige Gruppe anzusehen s ind  

LI. In 4 d i e s e r  .Fälle ( I - Beklamewerbung für speisen or ten ~› 
III - Bekanntmachungskästen - ,  V und VII - Geschaftevereeiehnisse - )  
e rg ib t  s i c h  jedoch aus dem von dem Landgericht fes tges te l l ten  
Sachverhalt n icht  d e r  Tatbestand des Betruges. In a l l en  diesen 
.Fällen feh l t  es an e iner  zum Tatbestand d i e s e s  Vergehens gehören- 
den Beschädigung des  vermögens der  Personen, d i e  dem Angeklagten 
Reklameoqfträge e r t e i l t  haben. w i e  das Landgericht annimmt, war 
er h ie r  entschlossen und zunächst auch i n  der Lage, d i  e eingegangen= 
neu Vergfl iehtungen zu enfullen. ES ha t ,  w i e  s i c h  aus dem Zusammenı 
hang der  urtet lsgrunde e r g i b t ,  d i e  von d iesen  Personen. f u r i e  von 
dem Angeklagten eugesogte Werbung für ihren Geschäftsbetr ieb ruf0@= 
wendeten oder versprochenen Geldbeträge an s teh  auch .nur wertent= 
sprechend gehalten. Im Fa l le  der Reklamewerbung für Speísenkarten 
glaubt es einen Vermögensschaden da r i n  sehen zu können, daß d t  e be= 
t e t l í g t e n  Geschäftsleute dem Angeklagten bei  Kenntnis des wahren 

'Saehver-nalts, nämlich, daß er  nicht ,nUr den Gastwir t  s ,bei  
dem d i e  SpeíSenkarten ausgelegt werden sol l ten,  sondern i n  seinem 
eigenen Interesse für  d i e s e  Art Reklame warb, keinen Auftrag er: 
t e i l t  hätten.  Für den Wert der  m i t  e iner  Anzeige auf Spe ísenkarten 
beabsicht igten Kund enwerb unp i s t  es aber ohne Belang, wer das 
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Reklame unternehmen betreibt. 
Entsprechendes gilt nUr die Anzeigenwerbung für de c Aushänge- 

kästen der HSM; f Fall III ) und die Herausgabe eines Verzeichnis= 
ses aríseher Geschäfte und die damit verbundene Anzeigenwerbung 
( Fall V und VII ). Naeh den .Feststellungen des Landgerichts haben 
hier die Auftraggeber des Angeklagten die Anzeigen unter dem .Ein= 
druck der Täuschung bestellt, der Gewinn ,fließe der usr. bezug. der 
Partei zu. .Für die Entscheidung der .Frage, ob durch den Abschluß 
eines Vertrages einem Teil ein Vermögensschaden entstanden ist, 
kommt es darauf an, welchen Wert die versprochene Leistung ,für 
ihn hat, d.h. wie sich ihr Wert nach sachlichen Gesichts punkten 
für ihn darstellt. Da es demnach „für die .Frage des 7ermögensscha= 
dens im wesentlichen auf die äußeren UMstände ankommt, wäre dqtur 
der Umstand, daß die Besteller mit ihrem .Auftrag den Zweck ver= 
folgt, aber nicht erreicht haben, der NSY.oder der .Partei Nittel 
zuzufuhren, nur dann von Bedeutung, wenn sie aus diesem Grund einen 
höheren als den angemessenen Preis bezahlt hätten. Das ist aber, 
wie sich aus dem angefochtenen Urteil ergibt, in keinem dieser vier 
Fälle geschehen. 

f . 
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In den .Fällen I, III, V und VII ist daher der Angeklagte 
freizusprechen; 

III. Äuf die Venfahrensrugen braucht unter diesen Umständen 
nur insoweit eingegangen zu werden, als ehe für die Ubrigen .Fülle 
von Bedeutung sind. Diese sind, wie sich aus den .folgenden AuQfuh= 
rungen ergibt, unbegründet. 

1.) Bei dem umfangreichen Verhandl ungestofif und der voraus- 
zusehenden langen Dauer der Verhandlung hätte es zwar nahe gelegen, 
dem Antrogdee Angeklagten, ihm einen Verteidiger zu bestellen, 
statt zugeben, zumal das Verfahren zu Gunsten des Angeklagten Wí0= 
der aufgenommen werden war. Darauf, daß das ntcht.geschehen ist, 
kann aber die angefochtene Entscheidung nicht beruhen. Am 25- Sdpı 
tember 1941 , am 6. Verhandlungstage, hat sich für den Angeklagten 
ein Verteidiger bestellt, der ihm wahrend .des ganzen weiteren 
Verlaufes der Hauptverhandlung, die noch bis*zum 17- Oktober 1941 
gedauert hat, beigestanden hat. Da sie wiederholt auf mehrere lege 
unterbrochen worden ist, hatte der Verteidiger auch ausreichend 
Gelegenheit, stchlUber den Gegenstand der Anklage zu unterrichten 
und etwaige jrUhere Versäumnisse in der Verteidigung des Angehlag= 
~ten,nocheuholen. 
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2. ) Ob das Landgericht das Verfahren bis zur Erledigung der 
gegen den Krimínalassístenten , der d i e  polizeilichen 5*= 
mittlungen geführt hatte, aussetzen wollte, stand in seinem 
pflichtmäßigen Ermessen. Die Entscheidung ist, wie alle Ermessens= 
entsehetdungen, einer nachprdfung durch das Revtstonsgericht dahin, 
ob das Ermessen richtig ausgeübt ist, entzogen. Dafür aber, daß 
das Landgericht von seinem Ermessen einen unzulässigen, d.h.etnen 
willkürlichen Gebrauch gemocht hätte, fehlt es an Jedem Anhalt, 
da es seine .Feststellungen unmittelbar auf Grund der .Aussagen der 
in der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen getrqfifen hat. 

3.) Daß ein Richter, der bei der „früheren ENtscheidung mítge= 
wirkt hatte, den Vorsitz' in der Hauptverhandlung des wieder auf= 
genommenen Yenfohrens übernimmt, ist zulässig. Henn der Angeklagte 
hier den Richter aus besonderen Gründen .für befangen hielt, hätte 
es ihm freigestanden, ihn gemäß dem § zu StPO abzulehnen. 

4.) Das ürtetl ist, soweit es aufrechterhalten wird, auch 
ausreichend begrüNdet. Das Landgericht hat ausdrücklich festge= 
stellt, daß der Angeklagte in diesen vier .Fällen von Anjbng an 
nicht die Absieht gehabt hat, die Festschrift,fur de er Heklame= 
Aufträge warb, fertigzustellen r 0.4.s.1e, 53, 36 und 56 ). Die 
Ausführungen' der Revision, mit denen der Beschwerdeführer die 
Richtigkeit dieser .Feststellung angreift, sind in diesem Rechts= 
Zug unbeachtlich ( §§ 261 , 337 StPO J. 

5.) Nicht richtig ist die Behauptung.der Revision, im .Falle 
Otes habe das Landgericht nicht festgestellt, bei welcher der 
mehreren Gelegenheiten der Angeklagte das Partetabeetchen getragen 
habe. Es fuhrt - 02.8.57 - aus, der Angeklagte habe es nicht bei 
der Ferbung selbst, sondern bei dem Versuche, denufür die Aufnahme 
der Anzeige vereinbarten .Preis zu kassieren, getragen. 

IV. Auch in sachlíchrechtltcher Hinsicht bestehen gegen die Ve; 
urteílung des Angeklagten in den .Fällen II, IV a, -IV b und VIII 
keinerlei rechtliche Bedenken.Dte Irrtumserregung sieht das Land« 
gericht in diesen Fallen zutreffend in der Vorspiegelung, eine 
Festschrift herausgeben und darin Reklameanzeigen aujhenmen zu wO1= 
len, den Vermögensschaden der Auftraggeber darin, daß der Ange- 
klagte diese Leistung niemals ernstlich hat erbringen wollen. In 
den Fällen II, IV a und IV b liegt je der Tatbestand eines fort: 
gesetzten Vergehens des Betruges, im Falle VIII, in dem der Ange- 
klagte bei der Ausführung des Betruges gegenUber Oies unbefugt 
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das Par tetabzeichen getragen hat, der Tatbestand eines Verbrechens 
gegen den §' 3 Heimtuckegesetz in Verbindung mit fortgesetztem Be: 
truge vor. Den Schuldsprueh kann das Revisionsgericht selbst ich: 
ttgstellen. Die Strafen hat das Landgericht festzusetzen. Das uvteil 
muß daher in diesem UMfang aufgehoben werden. 

V. Für die neue Verhandlung wird bemerkt, daß die Bildung 
einer Gesamtstrafe mit den in der Formel. des angefochtenen Urteils 
naher bezeichneten zwei Gefängnisstrafen von je drei Monaten nach 
der Rechtsprechung des Retchsgerichts nicht zulässig ist. Diese 
Strafen sind, wie das Urteil feststellt, bereits verbüßt. Sie 
dürfen deshalb nach dem § 79 StGB nicht mehr in eine Gesamtstrafe 
einbezogen werden. Daß die Rechtslage zu der Zeit, als das Urteil 
des Sondergerichts in dieser Sache erging, anders war, ändert dar= 
an nichts. Maßgebend für die AnwendUng des § 79 StGB ist. daß in 
dem Zeitpunkt, in dem der letzte Tatrichter seinen Strqfaussprueh 
wegen einer vor einer früheren Verurteilung begangenen strafbaren 
Handlung fällt, die Strafe aus dieser früheren Verurteilung noch 
nicht verbüßt, verjährt oder erlassen ist ( vgl. BGUrt. vom j.flot 
1958 - 1 D 222/38 = DJ' 1958 S. 1997 und des 1938 Nr. 1315 ). Ist 
im Lauf eines Verfahrens die Bildung einer Gesamtstrafe unmöglich 
geworden, so kann dem nur bei der Strafeumessung Rechnung getragen 
werden. 
geh. Hartung Köllensperger 

Pa ul 
Luisehín 

Scharfer 


